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Leider bleibt die Kostendämpfungspauschale  
Juristisch verzwickt, politisch der falsche Weg 
 
 

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsge-

richts (Az.: 5 C 5.22) ist das Land Baden-Württem-
berg gezwungen, die aktuellen Regelungen zur 
Kostendämpfungspauschale zu überarbeiten. 

Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 
2025/26 werden diese Anpassungen vorgenom-

men. 

 

Rechtliche Grundlagen werden rückwirkend 
geschaffen 
Das BVerwG hatte bei seinem Beschluss im März 
2024 festgestellt, dass die Anpassung der Kos-

tendämpfungspauschale im Haushaltsbegleit-

gesetz 2013/14 nicht ausreichend begründet 

wurde. Der Grundsatz vom Vorbehalt des Geset-
zes wurde nicht beachtet. 

Dieser Fehler wird nun korrigiert. Und zwar rück-

wirkend! Die Kostendämpfungspauschale soll 

ab 2013 eine rechtliche Grundlage in der Form, 
wie dies vom Bundesverwaltungsgericht gefor-
dert wurde, bekommen.  

 

Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil der 
Widersprüche aus den vergangenen Jahren ein-

fach abgelehnt werden wird. Mit einem juristi-
schen „Kniff“ bleibt am Ende alles so, wie es bis-

her war. 
 

Die Neugestaltung der rechtlichen Grundlage 
wirft die Frage auf, ob eine rückwirkende Rege-
lung über 10 Jahre hinweg für die Kostendämp-

fungspauschale zulässig ist. Die Prüfung der Ge-
setzesbegründung in Zusammenspiel mit dem 

Urteil hat für den DGB ergeben, dass der ge-

wählte Weg wohl als rechtlich zulässig zu erach-

ten ist. Bei der Ausgestaltung berücksichtigt der 
Gesetzgeber die engen Vorgaben des Bundes-
verwaltungs- und des Bundesverfassungsgerich-
tes.  

DGB spricht sich für Abschaffung der Kosten-

dämpfungspauschale aus 
Auch wenn die Lösung der Landesregierung ver-
mutlich rechtlich korrekt ist, so ist der einge-

schlagene Weg aus Sicht des DGB Baden-Würt-
temberg und seiner Mitgliedsgewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes der falsche. Der Ur-

sprung der Kostendämpfungspauschale liegt in 

der „Praxis-Gebühr“, die 2004 – 2012 von den ge-
setzlichen Versicherten erhoben wurde. Mit der 
Kostendämpfungspauschale wurde ein ver-
gleichbares Element in die Beihilfe eingefügt. 

Da die „Praxis-Gebühr“ schon längst wieder ab-

geschafft ist, ist es aus Sicht der DGB Baden-

Württemberg sachgerecht auch die Kosten-
dämpfungspauschale wieder abzuschaffen. 

 

Ungleiche Belastung innerhalb der Beamt*in-

nen 
Die Beibehaltung der Kostendämpfungspau-
schale ist nicht nur aufgrund des Wegfalls der 

„Praxis-Gebühr“ problematisch, sondern auch 

deshalb, weil die Kostendämpfungspauschale 
Teilzeitkräfte und Beamte auf Widerruf (Referen-

dar*innen) überproportional belastet. Die Kos-
tendämpfungspauschale orientiert sich nicht 

am Einkommen, sondern pauschal an Besol-
dungsgruppen. Dies ist ungerecht. Der DGB for-

dert, wenn an der Kostendämpfungspauschale 
festgehalten wird, dann sollte diese ungleiche 
Belastung schnellstmöglich geändert werden. 

 
Der DGB Baden-Württemberg wird sich auch 

weiterhin dafür einsetzen, dass hier etwas pas-

siert und die Arbeitsbedingungen im Öffentli-

chen Dienst für alle Beschäftigten besser und ge-
rechter werden. 


